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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1952

Norm

ABGB §358 II

Rechtssatz

Bei einer Gesamtsache ( Werkstätteneinrichtung ) ist die Übergabe durch Zeichen ( z.B. Übergabe des Schlüssels oder

Änderung des Schlosses ) im Falle einer Sicherungsübereignung zulässig.

Entscheidungstexte

2 Ob 31/52

Entscheidungstext OGH 21.05.1952 2 Ob 31/52

SZ 25/138

5 Ob 111/70

Entscheidungstext OGH 27.05.1970 5 Ob 111/70

3 Ob 113/84

Entscheidungstext OGH 19.12.1984 3 Ob 113/84

Vgl auch; Beisatz: Hier: Für die Begründung des Sicherungseigentums bei einem Warenlager ausreichend, wenn

alle Schlüssel des Warenlagers übergeben werden oder daß im Warenlager eine Vertrauensperson des

Sicherungseigentümers für die Ausübung der nicht zu entbehrenden Verfügungsmacht und Gewahrsame sorgt.
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